
18	 AutohAus� 21/2007

Für	Laien	war	die	Veranstaltung	
nichts.	Rund	200	Experten	von	
Herstellern,	 Importeuren,	 Ver-

brauchern,	Händlern,	Gutachtern,	Garantie-
versicherern,	Banken,	 Internetplattformen	
und	 Versteigerern,	 die	 den	 1.	 Deutschen	
Autorechtstag	besuchten,	diskutierten	aber	
engagiert	und	teilweise	kontrovers	über	die	

Auswirkungen	 höchstrichterlicher	 Recht-
sprechung	auf	das	Autokaufrecht	und	den	
Händlerregress.	

	Unter	Leitung	von	Dr.	Kurt	Reinking	
(Autor	des	Standardwerks	„Der	Autokauf“)	
sprachen	hochkarätige	Referenten:	So	 in-
formierte	 Wolfgang	 Ball,	 Vorsitzender	
Richter	des	für	den	Autokauf	zuständigen	

VIII.	Zivilsenats	beim	BGH,	über	aktuelle	
Autokauf-Rechtsprechung.	 Der	 maßgeb-
liche	Protagonist	des	neuen	Schuldrechts,	
Prof.	Dr.	Stephan	Lorenz	von	der	Universi-
tät	München,	bilanzierte	in	einem	Parforce-
Ritt	dessen	Entwicklung	in	den	letzten	fünf	
Jahren.	Der	Regress	des	Händlers	gegen	den	
Vorlieferanten	war	Thema	des	Referats	von	
Dr.	Christian	Genzow.	Und	Gösta	Petri	von	
der	Generaldirektion	Verbraucherschutz	der	
EU-Kommission	 gewährte	 Einblicke	 in		
den	 aktuellen	 Stand	 der	 Entwicklung	 des	
EU-weiten	Verbraucherschutzes.	Organisa-
tor	Ansgar	Klein,	Geschäftsführender	Vor-
stand	des	BVfK,	nutzte	die	Gelegenheit,	den	
anwesenden	 Professoren	 und	 Richtern	
	Argumente	gegen	die	„Verbraucherrechte-
Optimierungs-Spirale“	an	die	Hand	zu	ge-
ben.	

1. Deutscher Autorechtstag / Wie 
es ums deutsche Autokaufrecht steht, diskutierte 
eine hochkarätige Runde Mitte Oktober in Neuss.

Kaufrecht
Von Doris Plate

Unter Leitung von Dr. Kurt Reinking (oben) wurden hochkarätige Referenten tätig (v. l.) : Prof. Dr. Stefan Lorenz,  
Wolfgang Ball, Prof. Dr. Christian Genzow, Ulrich Dilchert, Gösta Petri und Ulrich May.

S t i M M e n  z U M  a U t o R e C h t S ta G

Dr. thomas almeroth, Rechtsabteilung VDiK: 
„Gute Referenten haben die aktuelle BGh-Recht-
sprechung gut und plastisch dargestellt.“

axel Berger, Vorstandsvorsit-
zender Car Garantie: „hochin-
teressant. nirgendwo sonst 
bekommt man an einem tag so 
konzentriert die Meinungen von 

Lehre, Rechtsprechung und Kommentarschrei-
bern.“

Ulrich Dilchert, GF und Leiter 
der Rechtsabteilung des zDK 
„eine äußerst gelungene Veran-
staltung. Weil der BGh eine 
Klausel aus unseren aGB als 

unzulässig angesehen hat, ist damit jegliche 

Verkürzung der Verjährung der Sachmängelhaf-
tung nicht mehr möglich. Deshalb hat der zDK 
schon anfang des Jahres zusatzvereinbarungen 
dringend empfohlen. andere Vorgaben aus 
Rechtsprechung und Literatur machen ebenfalls 
eine Überarbeitung dringend erforderlich. Mit 
der Freigabe der neuen aGB mit dem alten Kom-
fort ist im ersten Quartal 2008 zu rechnen.“

Robert Glocker, Kanzlei haug & 
Partner: „Mir hat der 1. Deut-
sche autorechtstag gezeigt, 
dass wir Juristen uns noch 
mehr bemühen sollten, eine für 

die Praxis verständliche Sprache zu sprechen. 
es dominierte die Fachterminologie und musste 
den teilnehmern Verständnisprobleme bereiten, 
die gewöhnlich nicht mit Paragrafen hantieren. 

Das thema Regressansprüche des händlers 
gegen seinen Vorlieferanten hat nicht nur mir 
das hier bestehende Defizit deutlich in erinne-
rung gerufen.“ 

ansgar Klein, Geschäftsführen-
der Vorstand des BVfK: „ich 
möchte Sie gerne zu einem 
Praktikum in die Betriebe von 
autohändlern einladen.“

Ulrich May, Leiter interessen-
vertretung Recht beim aDaC: 
„Die Veranstaltung war als aus-
tauschforum sehr sinnvoll. auf-
grund der Besetzung konnte sie 

weder besonders verbraucher- noch besonders 
händlerfreundlich sein.“
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als übereinstimmende empfehlungen formulierte der 1. Deutsche 
autorechtstag:
1.  im hinblick auf den Rückgriff des Unternehmers sind wir der  
 auffassung, 
a. dass die Vergütungssysteme (die auch Garantieabwicklungen  
 umfassen) den anforderungen von § 478 BGB (Rückgriff des  
 Vertragshändlers gegenüber dem hersteller, anm. d. Red.)  
 zumindest so lange entsprechen müssen, wie der händler dem 
 Verbraucher gegenüber Sachmängelhaftungsansprüche zu  
 erbringen hat.
b.  dass der Vorlieferant den händler im Rahmen von § 478 BGB so 
 zu stellen hat, dass diesem durch die erbringung von Sach- 
 mängelhaftungsleistungen keine finanziellen nachteile ent- 
 stehen. ob ein Vergütungssystem nach § 478 iV BGB dieser  
 Vorgabe entspricht, kann nur durch ein entsprechendes 
 betriebswirtschaftliches Gutachten festgestellt werden.
2.  Der 1. Deutsche autorechtstag appelliert an die Rechtspre- 
 chung
a.  den erfüllungsort der nachbesserung alsbald höchstrichterlich 
 zu klären, d. h. ob der Käufer wegen Sachmängeln das Fahrzeug 
 zum Verkäufer bringen oder der Verkäufer es abholen muss.
b.  konkrete Kriterien festzulegen, wann ein Sachmangel als so 
 erheblich anzusehen ist, dass der Käufer vom Kaufvertrag  
 zurücktreten kann.
3.  Der 1. Deutsche autorechtstag befürwortet eine europäische 
 harmonisierung des Verbraucherrechts nur insoweit, als dass 
 das Widerrufsrecht und das Verbraucher- bzw. Unternehmer- 
 handeln einheitlich geregelt werden.
4.  Der 1. Deutsche autorechtstag erachtet eine europaweite 
 Maximalharmonisierung des Verbraucherrechts nicht für  
 sinnvoll.

a U t o R e C h t S ta G - a P P e L L

Alle	Teilnehmer	waren	sich	darüber	einig,	dass	an	dem	Tag	eine	
einmalige	Zusammenfassung	des	aktuellen	Stands	der	Autokauf-
rechtsprechung	geboten	wurde.	Auch	noch	offene	Fragen	wurden	
angesprochen.	 Diese	 sollten	 schnellstmöglich	 geklärt	 werden.	
Angesichts	von	3	Mio.	Nfz-Verkäufen	jährlich	müssen	sich	In-
dustrie	und	Handel	darauf	verlassen	können,	dass	ihre	Liefer-	und	
Verkaufsverträge	wirksam	umgesetzt	werden	können.	Sicher	ist,	
dass	der	1.	Deutsche	Autorechtstag	einen	Nachfolger	haben	wird.	
Die	zweite	Veranstaltung	ist	für	März	2009	geplant	und	wird	
dann	auch	den	Autokauf	im	Internet	behandeln.		

arne Möller, abteilungsleiter Recht bei Renault 
Deutschland: „Großes Lob an die organisatoren. ein-
ziger Kritikpunkt: Dass über einzelne themen abge-
stimmt werden sollte, hätte vorher bekannt gegeben 
werden müssen. So ist es problematisch, die aufge-

stellten Punkte als repräsentative Meinung zu veröffentlichen.“

Joachim otting, Rechtundraeder.de: „eine gute initiative. anders als 
beim Verkehrsgerichtstag kann das thema autokauf hier mit Refe-
renten aus der ersten Liga ausführlich behandelt werden.“

Dr. Ralf Scheibach, Rechtsabteilung VDa: „Viele Beiträge kritisierten 
die zunehmende Beschränkung des Prinzips der Vertragsfreiheit durch 
die europäischen und deutschen Gesetzgeber. auch der VDa sieht die 
Sorge, dass gerade im zivilrecht die eU in schneller abfolge neue 
Gesetzesvorschläge verabschiedet, deren praktische Umsetzung mit 
außerordentlich hohem aufwand verbunden ist.


